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Amtsblatt 
des Landkreises Altötting 

__________________________________________________________________________________ 

2025    Donnerstag, 26. Juni 2025   Nr. 27 
__________________________________________________________________________________ 

 

I n h a l t 
 

 
 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Wesentliche Änderung der Anlage E24 – Alkylsilan-Anlage - der Firma Wacker Chemie 

AG, Werk Burghausen, durch das Vorhaben (1013) – Neubau einer Alkyl Anlage 
 
 

Vollzug der Wassergesetze, 
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes am Türkenbach (Fkm. 0,000 bis Fkm. 

13,521) im Landkreis Altötting 
 
 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Az. 22-824.7/4-E24-2024/02 

 

Landratsamt Altötting 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 

➢ Wesentliche Änderung der Anlage E24 – Alkylsilan-Anlage - der Firma Wacker Chemie 
AG, Werk Burghausen, durch das Vorhaben (1013) – Neubau einer Alkyl Anlage 

Bekanntmachung 

Das Landratsamt Altötting hat in einem Verfahren nach § 16 Abs. 1 und 2 BImSchG i. V. m. 
Nr. 4.1.7 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV (Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes) den nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen Bescheid 
vom 12.06.2025, Az. 22-824.7/4-E24-2024/02 (verfügender Teil samt 
Rechtsbehelfsbelehrung) erlassen: 

Genehmigung: 

„Auf Antrag der Firma Wacker Chemie AG, Werk Burghausen, vom 08.02.2024 wird 
aufgrund der §§ 4 Abs. 1 und 16 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
die Genehmigung erteilt, die Anlage E24 – Alkylsilan-Anlage – durch das Vorhaben (1013) – 
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Neubau einer Alkyl Anlage - nach Maßgabe der Nebenbestimmungen zu ändern und 
entsprechend zu betreiben.“ 

Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimungen zum Immissionsschutz (Luftrein-
haltung, Lärmschutz, Energienutzung, Abfälle), zu Bauausführung und Brandschutz, zum 
Arbeitsschutz, zur Betriebssicherheit, zum Gewässerschutz und zur Anlagensicherheit. 

 

 

Zudem enthält der Bescheid folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 

„Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 

erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

- Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 

einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 

Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen! 

 

- Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 

elektronisch einreichen. 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.“ 

Die Entscheidung über das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG 
öffentlich bekannt gemacht. 

Der vollständige Genehmigungsbescheid (ohne Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse) liegt in 
der Zeit vom 30.06.2025 bis einschließlich 14.07.2025 im Landratsamt Altötting, 
Bahnhofstraße 13 (Sparkassengebäude), 84503 Altötting, Zimmer S104 (1. Stock), während 
der Dienststunden zur Einsichtnahme auf. Um telefonische Terminvereinbarung (Tel. 
08671/502-715) wird gebeten. 

Im Weiteren wird der Genehmigungsbescheid auf der Internetseite des Landratsamts 
Altötting (https://www.lra-aoe.de/themen/umwelt-natur/immissionsschutz/) unter 
Veröffentlichung von Bescheiden bei Anlagen nach der IE-Richtlinie eingestellt. 
 
Altötting, 24.06.2025 
Landratsamt Altötting 
Ulrike Kaiser 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vollzug der Wassergesetze, 

Festsetzung des Überschwemmungsgebietes am Türkenbach (Fkm. 0,000 bis Fkm. 

13,521) im Landkreis Altötting 

 

https://www.lra-aoe.de/themen/umwelt-natur/immissionsschutz/
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Nach § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit Art. 46 Abs. 3 

Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsgesetzes (BayWG) sind die Länder verpflichtet, 

innerhalb der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete) mindestens die 

Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist 

(Bemessungshochwasser HQ100) durch Rechtsverordnung, die von der 

Kreisverwaltungsbehörde zu erlassen ist, festzusetzen. 

 

Der Türkenbach auf dem Gebiet der Gemeinden Erlbach, Marktl und Stammham im 

Landkreis Altötting wurde vom Bayerischen Landesamt für Umwelt als Gewässerabschnitt 

mit potentiell signifikanten Hochwasserrisiko gem. § 73 WHG bestimmt. Das Landratsamt 

Altötting ist verpflichtet, dass vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein innerhalb des 

Risikogebietes für das Bemessungshochwasser HQ100 ermittelte Überschwemmungsgebiet 

durch Rechtsverordnung festzusetzen. 

Der Festsetzung sind die vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein übermittelten Unterlagen zu 

Grunde zu legen.  

 

Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes sind in der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 

25.000 und den Detailkarten K 1 bis K 7 im Maßstab von 1 : 2.500 eingetragen, die dem 

Verordnungsentwurf als Anlage beigefügt sind. 

 

Die vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein übermittelten Unterlagen mit Verordnungsentwurf 

und Darstellung der Rechtslage werden vom  

 

07.07.2025 bis 06.08.2025 

 

auf der Internetseite des Landkreises Altötting unter www.lra-aoe.de/aktuelles/laufende-

verwaltungsverfahren-mit-oeffentlichkeitsbeteiligung/ vollständig zur Einsicht zugänglich 

gemacht. 

 

Zusätzlich werden die übermittelten Unterlagen mit Verordnungsentwurf und Darstellung der 

Rechtslage gemäß Art. 27b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(BayVwVfG) in Papierform bei  

 

der Verwaltungsgemeinschaft Reischach, Öttinger Straße 1, 84571 Reischach,  

 

der Verwaltungsgemeinschaft Marktl, Marktplatz 1, 84533 Marktl und 

 

beim Landratsamt Altötting, Sachgebiet Wasserrecht, Bahnhofstraße 13, 84503 Altötting, 

Zimmer SE09, 

 

während der üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsicht ausliegen.  

 

Die zum Vorhaben gehörigen Antragsunterlagen können innerhalb der o.g. Auslegungsfrist 

somit digital und analog vollständig eingesehen werden. Für die Einsichtnahme in die 

Unterlagen bei der Verwaltungsgemeinschaft Reischach (unter Telefon-Nr. 08670/9886-31 

oder 08670/9886-32) und bei der Verwaltungsgemeinschaft Marktl (unter Telefon-Nr. 

08678/9888-28) soll eine vorherige Terminvereinbarung erfolgen. Für die Einsichtnahme in 

die Unterlagen beim Landratsamt Altötting soll ebenfalls eine vorherige Terminvereinbarung 

erfolgen (unter Telefon-Nr. 08671/502-769).   

 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis 20.08.2025 schriftlich 

oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Reischach (Öttinger Straße 1, 84571 

Reischach), der Verwaltungsgemeinschaft Marktl (Marktplatz 1, 84533 Marktl) oder beim 

http://www.lra-aoe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-oeffentlichkeitsbeteiligung/
http://www.lra-aoe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-oeffentlichkeitsbeteiligung/
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Landratsamt Altötting (Bahnhofstraße 38, 84503 Altötting) Einwendungen gegen das 

Vorhaben erheben.  

Zur Fristwahrung ist der Eingang bei der Verwaltungsgemeinschaft Reischach, der 

Verwaltungsgemeinschaft Marktl oder beim Landratsamt Altötting maßgeblich. 

 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 

sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die 

Überschwemmungsgebietsverordnung nach § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. Art. 46 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Wassergesetz 

(BayWG) einzulegen, können bis 20.08.2025 schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Reischach, der Verwaltungsgemeinschaft Marktl oder beim 

Landratsamt Altötting (Bahnhofstraße 38, 84503 Altötting) Stellungnahmen zum Vorhaben 

abgeben.  

Zur Fristwahrung ist der Eingang bei der Verwaltungsgemeinschaft Reischach, der 

Verwaltungsgemeinschaft Marktl oder beim Landratsamt Altötting maßgeblich.  

 

Die Erhebung von Einwendungen oder die Abgabe einer Stellungnahme in elektronischer 

Form (einfache E-Mail) genügt grundsätzlich nicht der erforderlichen Schriftform. Hiervon 

ausgenommen sind Einwendungen und Stellungnahmen per E-Mail an das Landratsamt 

Altötting (poststelle@lra-aoe.de oder an poststelle@lra-aoe.de-mail.de), die mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind. 

 

Das Landratsamt Altötting ist von Gesetzes wegen gehalten, darauf hinzuweisen, dass 

Einwendungen nach Ablauf der genannten Frist mit Wirkung für das Festsetzungsverfahren 

ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird das Landratsamt Altötting die rechtzeitig erhobenen 

Einwendungen, sowie die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen anerkannten 

Vereinigungen sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben mit den 

Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder 

Stellungnahmen abgegeben haben, erörtern. 

 

Der Erörterungstermin wird gesondert ortsüblich bekanntgemacht. Diejenigen, die 

Einwendungen erhoben haben und die anerkannten Vereinigungen, die Stellungnahmen 

abgegeben haben, werden über den Termin darüber hinaus schriftlich benachrichtigt.  

 

Schriftliche Benachrichtigungen über den Erörterungstermin können durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind. 

 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 

werden.  

 

Anstelle eines physischen Erörterungstermin kann das Landratsamt Altötting gemäß Art. 27c 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayVwVfG eine Online-Konsultation durchführen. 

 

Sollten innerhalb der festgesetzten Frist keine Einwendungen erhoben werden, beabsichtigt 

das Landratsamt Altötting in Abstimmung mit den am Verfahren beteiligten Behörden ohne 

Erörterungstermin bzw. ohne Durchführung einer Online-Konsultation über das Vorhaben zu 

entscheiden.  

 

Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite des Landkreises Altötting unter der 

Adresse www.lra-aoe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-

oeffentlichkeitsbeteiligung veröffentlicht.  

 

mailto:poststelle@lra-aoe.de
mailto:poststelle@lra-aoe.de-mail.de
http://www.lra-aoe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-oeffentlichkeitsbeteiligung
http://www.lra-aoe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-oeffentlichkeitsbeteiligung
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Wer Bedenken oder Anregungen vorgebracht hat, die beim Erlass der Rechtsverordnung 

nicht berücksichtigt wurden, wird über die Gründe informiert.  

 

 

Altötting, 25.06.2025 

Landratsamt Altötting 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
SG 16/KFZ-Zulassungsbehörde 
 
An Frau Bruna Širić zuletzt bekannte Anschrift: Tittmoninger Str. 41, 84489 Burghausen  
ist am 25.06.2025 unter dem Aktenzeichen SG16 / BA /VA ein Bescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid konnte nicht zugestellt werden, da der Betroffene unbekannt verzogen ist oder 
seine Erreichbarkeit nicht hergestellt worden ist. 
 
Gemäß Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes wird der Bescheid daher öffentlich zugestellt. Er gilt gem. Art. 41 
BayVwVfG i. V.m. Art. 15 Abs. 2 VwZVG zwei Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid zu den üblichen Sprechzeiten im Zimmer E.19 des 
Landratsamtes Altötting, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting in Empfang nehmen. 
 
Altötting, 25.06.2025 
Landratsamt Altötting 
 
Sachgebiet 16 
KFZ-Zulassungsbehörde 
Angelika Brandstätter  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 
Erwin Schneider 

Landrat 
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